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Kennzeichenhalterungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der 53. KDV Novelle wurde die EU RL 2007/15/EG über vorstehende Außenkanten
bei Fahrzeugen der Klasse M1 umgesetzt.

Demgemäß ist ab 6. April 2008 bei der Montage von Kennzeichenhalterungen an
Neufahrzeugen darauf zu achten, dass an der Fahrzeugvorderseite nur abgerundete
Kennzeichenhalterungen angebracht werden. Sofern das hintere Kennzeichen vorsteht
und nicht versenkt ist, darf auch hinten nur mehr eine abgerundete Kennzeichen-
halterung montiert sein.

Ein Kennzeichenhalter, der der oben genannten Richtlinie entspricht, zeichnet sich
dadurch aus, dass alle Aussenkanten, die im montierten Zustand von einer Kugel mit
11 cm Durchmesser berührt werden können mit einem Radius von mindestens 2,5 mm
gerundet sind.

Alte, nicht abgerundete Kennzeichenhalterungen können weiterhin an Gebraucht-
fahrzeugen und am Heck von Neufahrzeugen, deren Kennzeichenhalterung versenkt
ist, angebracht werden.  

Teilehändler haben ab 6. April 2008 neue abgerundete Kennzeichenhalterungen
anzubieten.

Ein allfälliger Lagerbestand an "alten" Kennzeichenhalterungen kann problemlos im
obigen Sinne weiterverwendet werden.

Freundliche Grüße
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